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 Entwurf eines Gesetzes zur Ablösung des Abfallverbringungsgesetzes und zur
 Änderung weiterer Rechtsvorschriften
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 Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung

 Stellungnahme des Bundesrates  satz  2,  Artikel  37  Abs.  5,  Artikel  38  Abs.  1,  Artikel  40
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  834.  Sitzung  am  8.  Juni  2007
 beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76  Abs.  2
 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu Artikel 1  (§  4  Abs.  1,  2  Satz  1  Nr.  2,  Abs.  3  Satz  1
 und 2,
 §  5 Abs. 1 Nr. 2,
 §  7 Abs. 2 Nr. 1,
 §  10 Satz 5,
 §  12 Abs. 4 Nr. 3 AbfVerbrG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  4  Abs.  1,  2  Satz  1  Nr.  2,  Abs.  3  Satz
 1  und  2,  §  5  Abs.  1  Nr.  2,  §  7  Abs.  2  Nr.  1,  §  10  Satz  5
 und  §  12  Abs.  4  Nr.  3  jeweils  das  Wort  „Transporteur“
 durch das Wort „Beförderer“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Begriff  Transporteur  ist  im  deutschen  Abfallrecht
 nicht  geläufig.  Stattdessen  ist  stets  vom  Beförderer  die
 Rede.  Der  Begriff  Beförderer  findet  sich  beispielsweise
 im  Kreislaufwirtschafts-  und  Abfallgesetz  (z.  B.  §§  25,
 42,  43,  44,  49),  in  der  Transportgenehmigungsverord-
 nung  und  in  der  Nachweisverordnung  (z.  B.  §  1).  Da  der
 Entwurf  des  neuen  Abfallverbringungsgesetzes  auf  ei-
 gene  Begriffsbestimmungen  verzichtet  bzw.  auf  die  Ver-
 ordnung  (EG)  1013/2006  verweist,  müssen  nicht  eigens
 definierte  Begriffe  dem  abfallrechtlichen  Kontext  ent-
 nommen  werden.  Um  Fehlinterpretationen  zu  ver-
 meiden,  sollte  in  allen  Paragrafen  des  Abfallverbrin-
 gungsgesetzes,  die  Bestimmungen  zum  Transporteur
 enthalten,  der  bereits  eingeführte  Begriff  des  Beförderers
 verwendet werden.

 2.  Zu Artikel 1  (§  4 Abs. 1 AbfVerbrG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  4  Abs.  1  nach  der  Angabe  „Artikel
 10  Abs.  1  oder  2“  die  Angabe  „,  jeweils  auch  in  Verbin-
 dung  mit  Artikel  35  Abs.  1,  Artikel  37  Abs.  2  Unterab-

 Abs.  3,  Artikel  42  Abs.  1,  Artikel  44  Abs.  1,  Artikel  45,
 Artikel  46  Abs.  1,  Artikel  47  oder  Artikel  48,“  einzufü-
 gen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  in  §  4  Abs.  1  zitierte  Artikel  10  der  Verordnung
 (EG)  Nr.  1013/2006  ist  in  Titel  II  dieser  EG-Verordnung
 aufgeführt,  der  nach  seiner  Überschrift  nur  grenzüber-
 schreitende  Abfallverbringungen  innerhalb  der  Gemein-
 schaft,  also  innerhalb  der  Europäischen  Union,  betrifft.
 Bei  Abfallverbringungen,  die  außer  Deutschland  auch
 Drittstaaten  berühren,  gilt  Artikel  10  dieser  EG-Verord-
 nung  nur  auf  Grund  von  jeweiligen  Verweisungen  in  den
 im  Änderungsvorschlag  aufgeführten  Bestimmungen  der
 Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006,  die  verschiedene  Kon-
 stellationen solcher Abfallverbringungen betreffen.

 Soweit  Vorschriften  in  diesem  Gesetz  auf  Bestimmun-
 gen  von  Titel  II  (Artikel  3  bis  32)  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  1013/2006  Bezug  nehmen,  gelten  solche  Vorschrif-
 ten  des  Gesetzes  in  entsprechender  Weise  auch  dann,
 wenn  bei  einer  Abfallverbringung  mit  Beteiligung  eines
 Drittstaates  die  in  Bezug  genommene  gemeinschafts-
 rechtliche  Bestimmung  nicht  unmittelbar,  sondern  nur
 mittelbar  auf  Grund  einer  Verweisung  in  einer  im  Ände-
 rungsvorschlag  zitierten  gemeinschaftsrechtlichen  Be-
 stimmung gilt.

 Eine  ausdrückliche  Aufführung  der  auch  auf  Artikel  10
 Abs.  1  und  2  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006  ver-
 weisenden  Bestimmungen  dieser  EG-Verordnung  in  §  4
 Abs.  1  ist  jedoch  deshalb  erforderlich,  weil  ein  Verstoß
 gegen  §  4  Abs.  1  nach  §  18  Abs.  1  Nr.  1  bußgeldbewehrt
 ist.  Ordnungswidrigkeitsrechtlich  ist  hierbei  eine  Ahn-
 dung  nur  dann  möglich,  wenn  das  zu  ahndende  Verhal-
 ten  in  der  jeweiligen  konkreten  Fallgestaltung  als  Ver-
 stoß  bereits  aus  dem  Wortlaut  einer  bußgeldbewehrten
 Verbots-  bzw.  Gebotsnorm  (einschließlich  der  in  ihr
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zitierten  Bezugsnormen)  ableitbar  ist.  Eine  analoge  oder
 entsprechende  Anwendung  einer  Ahndungsnorm  und
 der  in  ihr  zitierten  weiteren  Bezugsregelungen  zu
 Ungunsten  eines  Betroffenen  etwa  in  einer  Fallkonstella-
 tion,  die  vom  bloßen  Wortlaut  der  Ahndungsnorm  und
 der  in  ihr  zitierten  Bezugsregelungen  allein  noch  nicht
 abgedeckt  ist,  ist  rechtlich  nicht  möglich  (§  3  OWiG,
 Artikel  103  Abs.  2  GG).  Um  einen  Verstoß  gegen  §  4
 Abs.  1  auch  in  Fällen  einer  Abfallverbringung  mit  Betei-
 ligung  eines  Drittstaates  ahnden  zu  können,  müssen  da-
 her  in  §  4  Abs.  1  die  verschiedenen  Bestimmungen  der
 Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006  aufgeführt  werden,  die
 in  diesen  Fällen  die  entsprechende  Geltung  auch  von
 Artikel  10  Abs.  1  und  2  dieser  EG-Verordnung  vorsehen.

 3.  Zu Artikel 1  (§  4 Abs. 4 Satz 1 AbfVerbrG)

 In  Artikel  1  sind  in  §  4  Abs.  4  Satz  1  die  Wörter  „die  Un-
 terlagen  zu  prüfen,  die  gemäß  Artikel  16  Buchstabe  c  der
 Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006  mitzuführen  sind“
 durch  die  Wörter  „das  Begleitformular  zu  prüfen“  zu  er-
 setzen.

 F o l g e ä n d e r u n g

 In  Artikel  1  sind  in  §  4  Abs.  4  Satz  2  die  Wörter  „den
 mitgeführten  Unterlagen“  durch  die  Wörter  „dem  Be-
 gleitformular“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  gemäß  Artikel  16  Buchstabe  c  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  1013/2006  bei  der  Verbringung  mitzuführenden
 Unterlagen,  die  nach  §  4  Abs.  4  Satz  1  der  Betreiber  der
 Empfangsanlage  prüfen  soll,  sind  außer  dem  Begleitfor-
 mular  auch  Kopien  des  Notifizierungsformulars  mit  den
 schriftlichen Zustimmungen.

 Der  Betreiber  der  Empfangsanlage  erhält  aber,  wie  sich
 mittelbar  aus  Artikel  16  Buchstabe  c  Satz  2  der  Verord-
 nung  (EG)  Nr.  1013/2006  und  ausdrücklich  aus  §  4
 Abs.  2  Satz  1  Nr.  2  bzw.  3  ergibt,  nur  das  Begleitformu-
 lar,  nicht  aber  Kopien  des  Notifizierungsformulars  mit
 den Zustimmungen.

 Somit  kann  der  Betreiber  der  Empfangsanlage  bzw.  ein
 sonstiger  Empfänger  als  Unterlagen  nur  das  ihm  nach
 §  4  Abs.  2  Satz  1  Nr.  2  und  3  allein  ausgehändigte  Be-
 gleitformular  prüfen,  nicht  aber  Kopien  des  Notifizie-
 rungsformulars mit den schriftlichen Zustimmungen.

 4.  Zu Artikel 1 (§  4 Abs. 6 AbfVerbrG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  4  Abs.  6  nach  der  Angabe  „Artikel  13
 Abs.  3“  die  Angabe  „  ,  auch  in  Verbindung  mit  Artikel  35
 Abs.  1,  Artikel  37  Abs.  2  Unterabsatz  2,  Artikel  37  Abs.  5,
 Artikel  38  Abs.  1,  Artikel  40  Abs.  3,  Artikel  42  Abs.  1,
 Artikel  44  Abs.  1,  Artikel  45,  Artikel  46  Abs.  1,  Artikel  47
 oder  Artikel  48,“  einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  in  §  4  Abs.  6  zitierte  Artikel  13  Abs.  3  der  Verord-
 nung  (EG)  Nr.  1013/2006  ist  in  Titel  II  dieser  EG-Ver-
 ordnung  aufgeführt,  der  nach  seiner  Überschrift  nur
 grenzüberschreitende  Abfallverbringungen  innerhalb  der
 Gemeinschaft,  also  innerhalb  der  Europäischen  Union,
 betrifft.  Bei  Abfallverbringungen,  die  außer  Deutschland
 auch  Drittstaaten  berühren,  gilt  Artikel  13  Abs.  3  dieser

 EG-Verordnung  nur  auf  Grund  von  jeweiligen  Verwei-
 sungen  in  den  im  Änderungsvorschlag  aufgeführten  Be-
 stimmungen  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006,  die
 verschiedene  Konstellationen  solcher  Abfallverbringun-
 gen betreffen.

 Soweit  Vorschriften  in  diesem  Gesetz  auf  Bestimmun-
 gen  von  Titel  II  (Artikel  3  bis  32)  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  1013/2006  Bezug  nehmen,  gelten  solche  Vorschrif-
 ten  des  Gesetzes  in  entsprechender  Weise  auch  dann,
 wenn  bei  einer  Abfallverbringung  mit  Beteiligung  eines
 Drittstaates  die  in  Bezug  genommene  gemeinschafts-
 rechtliche  Bestimmung  nicht  unmittelbar,  sondern  nur
 mittelbar  auf  Grund  einer  Verweisung  in  einer  im  Ände-
 rungsvorschlag  zitierten  gemeinschaftsrechtlichen  Be-
 stimmung gilt.

 Eine  ausdrückliche  Aufführung  der  auch  auf  Artikel  13
 Abs.  3  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006  verweisen-
 den  Bestimmungen  dieser  EG-Verordnung  in  §  4  Abs.  6
 ist  jedoch  deshalb  erforderlich,  weil  ein  Verstoß  gegen
 §  4  Abs.  6  nach  §  18  Abs.  1  Nr.  7  bußgeldbewehrt  ist.
 Ordnungswidrigkeitsrechtlich  ist  hierbei  eine  Ahndung
 nur  dann  möglich,  wenn  das  zu  ahndende  Verhalten  in
 der  jeweiligen  konkreten  Fallgestaltung  als  Verstoß  be-
 reits  aus  dem  Wortlaut  einer  bußgeldbewehrten  Verbots-
 bzw.  Gebotsnorm  (einschließlich  der  in  ihr  zitierten  Be-
 zugsnormen)  ableitbar  ist.  Eine  analoge  oder  entspre-
 chende  Anwendung  einer  Ahndungsnorm  und  der  in  ihr
 zitierten  weiteren  Bezugsregelungen  zu  Ungunsten  eines
 Betroffenen  etwa  in  einer  Fallkonstellation,  die  vom  blo-
 ßen  Wortlaut  der  Ahndungsnorm  und  der  in  ihr  zitierten
 Bezugsregelungen  allein  noch  nicht  abgedeckt  ist,  ist
 rechtlich  nicht  möglich  (§  3  OWiG,  Artikel  103  Abs.  2
 GG).  Um  einen  Verstoß  gegen  §  4  Abs.  6  auch  in  Fällen
 einer  Abfallverbringung  mit  Beteiligung  eines  Drittstaa-
 tes  ahnden  zu  können,  müssen  daher  in  §  4  Abs.  6  die
 verschiedenen  Bestimmungen  der  Verordnung  (EG)  Nr.
 1013/2006  aufgeführt  werden,  die  in  diesen  Fällen  die
 entsprechende  Geltung  auch  von  Artikel  13  Abs.  3  die-
 ser EG-Verordnung vorsehen.

 5.  Zu Artikel 1  (§  5 Abs. 1 AbfVerbrG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  5  Abs.  1  im  einleitenden  Satzteil
 nach  der  Angabe  „,  die  von  Artikel  18“  die  Angabe
 „,  auch  in  Verbindung  mit  Artikel  37  Abs.  3,  Artikel  38
 Abs.  1,  Artikel  40  Abs.  3,  Artikel  42  Abs.  1,  Artikel  44
 Abs.  1,  Artikel  45,  Artikel  46  Abs.  1,  Artikel  47  oder
 Artikel 48,“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  im  Einleitungssatz  von  §  5  Abs.  1  zitierte  Artikel  18
 der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006  ist  in  Titel  II  dieser
 EG-Verordnung  aufgeführt,  der  nach  seiner  Überschrift
 nur  grenzüberschreitende  Abfallverbringungen  inner-
 halb  der  Gemeinschaft,  also  innerhalb  der  Europäischen
 Union,  betrifft.  Bei  Abfallverbringungen,  die  außer
 Deutschland  auch  Drittstaaten  berühren,  gilt  Artikel  18
 dieser  EG-Verordnung  nur  auf  Grund  von  jeweiligen
 Verweisungen  in  den  im  Änderungsvorschlag  aufgeführ-
 ten  Bestimmungen  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006,
 die  verschiedene  Konstellationen  solcher  Abfallverbrin-
 gungen betreffen.
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Soweit  Vorschriften  in  diesem  Gesetz  auf  Bestimmun-
 gen  von  Titel  II  (Artikel  3  bis  32)  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  1013/2006  Bezug  nehmen,  gelten  solche  Vorschrif-
 ten  des  Gesetzes  in  entsprechender  Weise  auch  dann,
 wenn  bei  einer  Abfallverbringung  mit  Beteiligung  eines
 Drittstaates  die  in  Bezug  genommene  gemeinschafts-
 rechtliche  Bestimmung  nicht  unmittelbar,  sondern  nur
 mittelbar  auf  Grund  einer  Verweisung  in  einer  im  Ände-
 rungsvorschlag  zitierten  gemeinschaftsrechtlichen  Be-
 stimmung gilt.

 Eine  ausdrückliche  Aufführung  der  auch  auf  Artikel  18
 der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006  verweisenden  Be-
 stimmungen  dieser  EG-Verordnung  im  Einleitungssatz
 von  §  5  Abs.  1  ist  jedoch  deshalb  erforderlich,  weil  Ver-
 stöße  gegen  in  §  5  Abs.  1  aufgeführte  Verpflichtungen
 nach  §  18  Abs.  1  Nr.  8  und  9  bußgeldbewehrt  sind.  Ord-
 nungswidrigkeitsrechtlich  ist  hierbei  eine  Ahndung  nur
 dann  möglich,  wenn  das  zu  ahndende  Verhalten  in  der
 jeweiligen  konkreten  Fallgestaltung  als  Verstoß  bereits
 aus  dem  Wortlaut  einer  bußgeldbewehrten  Verbots-  bzw.
 Gebotsnorm  (einschließlich  der  in  ihr  zitierten  Bezugs-
 normen)  ableitbar  ist.  Eine  analoge  oder  entsprechende
 Anwendung  einer  Ahndungsnorm  und  der  in  ihr  zitierten
 weiteren  Bezugsregelungen  zu  Ungunsten  eines  Betrof-
 fenen  etwa  in  einer  Fallkonstellation,  die  vom  bloßen
 Wortlaut  der  Ahndungsnorm  und  der  in  ihr  zitierten  Be-
 zugsregelungen  allein  noch  nicht  abgedeckt  ist,  ist  recht-
 lich  nicht  möglich  (§  3  OWiG,  Artikel  103  Abs.  2  GG).
 Um  einen  Verstoß  gegen  in  §  5  Abs.  1  aufgeführte  Ver-
 pflichtungen  auch  in  Fällen  einer  Abfallverbringung  mit
 Beteiligung  eines  Drittstaates  ahnden  zu  können,  müssen
 daher  im  Einleitungssatz  von  §  5  Abs.  1  die  verschiede-
 nen  Bestimmungen  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006
 aufgeführt  werden,  die  in  diesen  Fällen  die  entspre-
 chende  Geltung  auch  von  Artikel  18  dieser  EG-Verord-
 nung vorsehen.

 6.  Zu Artikel 1  (§  6 Nr. 1 AbfVerbrG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  6  Nr.  1  das  Wort  „ohne“  durch  das
 Wort „mit“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Verordnungsermächtigung  nach  §  6  Nr.  1  bezieht
 sich  auf  die  Ergebnisse  von  Zusammenkünften  der  An-
 laufstellen  nach  Artikel  57  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  1013/2006 über die Verbringung von Abfällen.

 Der  Themenkreis  dieser  Zusammenkünfte  ist  im  Hin-
 blick  auf  die  dort  (Artikel  57)  genannte  „Durchführung
 dieser  Verordnung“  beliebig  weit.  Ohnehin  ist  zweifel-
 haft,  ob  Arbeitsergebnisse  solcher  –  vom  Charakter  her
 wohl  eher  informellen  –  Zusammenkünfte,  in  materiel-
 len  Gesetzen  wie  Verordnungen  niedergelegt  werden
 müssen.

 Da  die  in  Artikel  57  genannten  Zusammenkünfte  jeden-
 falls  durch  die  Bundesbehörden  dominiert  werden  (Um-
 weltbundesamt  als  „Anlaufstelle“)  und  die  Arbeitsergeb-
 nisse  durch  Niederlegung  in  Rechtsverordnungen
 maßgeblich  den  Ländervollzug  binden  können,  muss  die
 Ermächtigung  auch  der  Zustimmungsbedürftigkeit  des
 Bundesrates unterworfen werden.

 7.  Zu Artikel 1  (§  8 Abs. 2 Satz 1 AbfVerbrG)

 In  Artikel  1  sind  in  §  8  Abs.  2  Satz  1  nach  dem  Wort
 „war“  die  Wörter  „,  und  den  Erzeuger  der  Abfälle“  ein-
 zufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Klarstellung  des  Gewollten  in  Anlehnung  an  §  6  Abs.  1
 Satz 1 des alten Abfallverbringungsgesetzes.

 §  8  Abs.  2  Satz  2  Nr.  1  will  im  Wege  einer  Beweislast-
 umkehr  sicherstellen,  dass  bei  einer  illegalen  Verbrin-
 gung  von  Abfällen  auch  der  Abfallerzeuger  zur  Tragung
 der  Kosten  der  Rücknahme  herangezogen  werden  kann,
 soweit  er  nicht  nachweist,  dass  er  an  der  Verbringung
 nicht  beteiligt  war  und  dass  er  bei  der  Abgabe  der  Ab-
 fälle  im  Inland  ordnungsgemäß  gehandelt  hat.  Um  dieses
 Regelungsziel  des  §  8  Abs.  2  Satz  2  Nr.  1  zu  erreichen,
 muss  zunächst  in  §  8  Abs.  2  Satz  1  auch  der  Erzeuger
 der  verbrachten  Abfälle  –  unabhängig  davon,  ob  er  u.  a.
 an  der  Verbringung  der  Abfälle  beteiligt  war  oder  ord-
 nungsgemäß  gehandelt  hat  –  als  zunächst  zur  Über-
 nahme  der  Kosten  der  Rücknahme  Verpflichteter  be-
 stimmt  werden,  bevor  in  §  8  Abs.  2  Satz  2  Nr.  1  eine
 Ausnahme  von  dieser  Kostentragungspflicht  vorgesehen
 wird.

 8.  Zu Artikel 1  (§  8 Abs. 3 Satz 3 AbfVerbrG)

 In Artikel 1 ist §  8 Abs. 3 Satz 3 zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Bedeutung  von  §  8  Abs.  3  Satz  1  und  2  wird  durch
 Satz  3  mit  der  Folge  von  möglichen  Missverständnissen
 verunklart  –  wie  Urteile  des  Verwaltungsgerichts  Halle
 zu  den  Vorläuferbestimmungen  des  §  6  Abs.  2  Satz  3
 und  5  des  alten  Abfallverbringungsgesetzes  zeigen  –,
 weil  in  §  8  Abs.  3  Satz  3  vom  Entfall  der  Notwendigkeit
 einer  „Androhung“  die  Rede  ist.  Im  Übrigen  ist  die  Voll-
 streckung  von  Verwaltungsakten  in  den  entsprechenden
 vollstreckungsrechtlichen  Gesetzen  der  Länder  geregelt;
 zusätzlicher  bundesrechtlicher  Regelungen  hierzu  bedarf
 es nicht.

 Die  in  §  8  Abs.  3  Satz  3  angesprochene  „Androhung“
 kommt  nur  in  Betracht  im  Zusammenhang  mit  der  Voll-
 streckung  eines  eine  bestimmte  Handlung  wie  etwa
 Rückführung  von  Abfällen  verlangenden  Verwaltungs-
 aktes etwa durch Ersatzvornahme.

 Um  die  Vollstreckung  eines  solchen  Verwaltungsaktes
 wie  etwa  einer  Rückfuhranordnung  geht  es  aber  in  §  8
 Abs.  3  Satz  1  und  2  nicht.  §  8  Abs.  3  Satz  1  enthält  statt-
 dessen  eine  Befugnisnorm  für  die  zuständige  Behörde,
 die  ihr  im  Zusammenhang  mit  einer  Rücknahme  von
 Abfällen  entstandenen  Kosten  gegenüber  einer  kosten-
 pflichtigen  Person  festzusetzen.  §  8  Abs.  3  Satz  1  setzt
 hierbei  nur  voraus,  dass  die  zuständige  deutsche  Be-
 hörde  auf  Grund  ihrer  originären  Verpflichtung  etwa
 nach  Artikel  24  Abs.  2  Buchstabe  c  bis  e  der  Verordnung
 (EG)  Nr.  1013/2006  Abfälle  zurückgenommen  hat,  weil
 die  in  Artikel  24  Abs.  2  Buchstabe  a  und  b  der  Verord-
 nung  (EG)  Nr.  1013/2006  vorrangig  vorgesehene
 Zurücknahme  der  Abfälle  durch  den  Notifizierenden  de
 facto  oder  de  jure  im  Sinne  dieser  Vorschriften  „nicht
 möglich“  war.  Bei  der  bloßen  Vollstreckung  eines  Ver-
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waltungsaktes  aber,  mit  dem  wie  im  Falle  des  §  8
 Abs.  3  Satz  1  nur  originär  die  Zahlung  von  Kosten  ver-
 langt  wird,  ohne  dass  dieser  Verwaltungsakt  im  Rah-
 men  der  Vollstreckung  etwa  einer  Rückfuhranordnung
 durch  Ersatzvornahme  mit  anschließender  Kostenfest-
 setzung  erlassen  worden  ist,  gibt  es  keine  Androhung,
 sondern  allenfalls  nur  eine  Mahnung,  wenn  der  Adres-
 sat des Kostenbescheides nicht fristgerecht gezahlt hat.

 9.  Zu Artikel 1  (§  8 Abs. 5 AbfVerbrG)

 In  Artikel  1  sind  in  §  8  Abs.  5  die  Wörter  „oder  im  Ver-
 waltungsvollstreckungsverfahren  zur  zwangsweisen
 Einziehung  der  Kosten“  durch  die  Wörter  „oder  die
 Festsetzung von Kosten nach Absatz 3“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Regelungen,  inwieweit  Rechtsmittel  gegen  im  Rahmen
 der  Vollstreckung  von  Verwaltungsakten  erlassene  voll-
 streckungsrechtliche  Verwaltungsakte  keine  aufschie-
 bende  Wirkung  haben,  werden  bereits  in  den  vollstre-
 ckungsrechtlichen  Gesetzen  der  Länder  getroffen;
 zusätzlicher  bundesrechtlicher  Regelungen  bedarf  es
 hierzu nicht.

 Jedoch  sollte  für  die  Festsetzung  von  Kosten  der  Rück-
 nahme  nach  §  8  Abs.  3  Satz  1  und  die  etwaige  Festset-
 zung  der  Vorauszahlung  von  Kosten  der  Rücknahme
 nach  §  8  Abs.  3  Satz  2  –  Verwaltungsakte,  die  nicht  im
 Rahmen  der  Vollstreckung  einer  Rückfuhranordnung
 getroffen  werden  –  festgelegt  werden,  dass  gegen  sol-
 che  Kostenfestsetzungen  eingelegte  Rechtsmittel  keine
 aufschiebende  Wirkung  haben.  Durch  diese  Änderun-
 gen  wird  auch  der  Sinn  des  §  8  Abs.  3  Satz  1  und  2  wei-
 ter verdeutlicht.

 10.  Zu Artikel 1 (§  11 Abs. 5 AbfVerbrG)

 In  Artikel  1  sind  in  §  11  Abs.  5  nach  den  Wörtern  „Im
 Falle  des  Absatzes  3“  die  Wörter  „und  im  Fall  einer
 Entdeckung  gemäß  Artikel  22  Abs.  9,  Artikel  24
 Abs.  7,  Artikel  35  Abs.  6,  auch  in  Verbindung  mit  Arti-
 kel  37  Abs.  2  Unterabsatz  2  und  Artikel  37  Abs.  5,  Arti-
 kel  38  Abs.  7,  Artikel  42  Abs.  5,  auch  in  Verbindung
 mit  den  Artikeln  45,  47  und  48  Abs.  1,  sowie  Artikel  44
 Abs.  5,  auch  in  Verbindung  mit  Artikel  48  Abs.  2,  der
 Verordnung (EG) Nr.  1013/2006“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  in  §  11  Abs.  1  und  2  genannten  Behörden  sollen
 auch  im  Fall  der  Entdeckung  einer  Verbringung,  die
 nicht  abgeschlossen  werden  kann,  gemäß  Artikel  22
 Abs.  9  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006  oder  im
 Fall  der  Entdeckung  einer  illegalen  Verbringung  gemäß
 Artikel  24  Abs.  7,  Artikel  35  Abs.  6,  auch  in  Verbin-
 dung  mit  Artikel  37  Abs.  2  Unterabsatz  2  und  Arti-
 kel  37  Abs.  5,  Artikel  38  Abs.  7,  Artikel  42  Abs.  5,
 auch  in  Verbindung  mit  den  Artikeln  45,  47  und  48
 Abs.  1,  sowie  Artikel  44  Abs.  5,  auch  in  Verbindung
 mit  Artikel  48  Abs.  2,  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/
 2006  eine  Sicherstellung  gemäß  §  11  Abs.  5  durchfüh-
 ren  können.  Durch  die  Unberührtheitsklausel  in  §  11
 Abs.  6  ist  dies  im  Gesetzentwurf  nicht  vorgesehen.
 Eine  solche  Möglichkeit  der  unverzüglichen  Sicher-
 stellung  gemäß  §  11  Abs.  5  durch  die  Behörde,  die  eine

 Kontrolle  durchführt,  ist  jedoch  notwendig,  da  eine  un-
 verzügliche  Sicherstellung  durch  die  für  das  betref-
 fende  Gebiet  zuständige  Behörde  bzw.  die  zuständige
 Behörde  im  Staat  der  Zollstelle  (vgl.  §  14  Abs.  3)  nicht
 immer  gewährleistet  sein  dürfte,  z.  B.  nachts  oder  am
 Wochenende.

 11.  Zu Artikel 1  (§  11 Abs. 6 AbfVerbrG)

 In Artikel 1 ist §  11 Abs. 6 wie folgt zu fassen:

 „(6)  Die  Absätze  3  und  4  lassen  Artikel  22  Abs.  9,
 Artikel  24  Abs.  2  Unterabsatz  2,  Abs.  3  Unterabsatz  2
 und  Abs.  7,  Artikel  35  Abs.  6,  auch  in  Verbindung  mit
 Artikel  37  Abs.  2  Unterabsatz  2  und  Artikel  37  Abs.  5,
 Artikel  38  Abs.  7,  Artikel  42  Abs.  5,  auch  in  Verbin-
 dung  mit  den  Artikeln  45,  47  und  48  Abs.  1,  sowie
 Artikel  44  Abs.  5,  auch  in  Verbindung  mit  Artikel  48
 Abs.  2,  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006  unbe-
 rührt.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  in  §  11  Abs.  6  enthaltene  Unberührtheitsklausel
 soll  auch  in  den  Fällen  des  Artikels  37  Abs.  2  Unterab-
 satz  2  und  Artikel  37  Abs.  5  (enthalten  über  Artikel  37
 Abs.  1  Buchstabe  b  einen  Verweis  auf  Artikel  35),  Arti-
 kel  45  (enthält  einen  Verweis  auf  Artikel  42),  Artikel  47
 (enthält  einen  Verweis  auf  Artikel  42),  Artikel  48
 Abs.  1  (enthält  einen  Verweis  auf  Artikel  47,  der  einen
 Verweis  auf  Artikel  42  enthält)  und  Artikel  48  Abs.  2
 (enthält einen Verweis auf Artikel 44) gelten.

 Da  es  in  Absatz  4  nur  einen  Satz  gibt,  wird  im  Wege  der
 redaktionellen  Korrektur  „Absatz  4  Satz  1“  durch  „Ab-
 satz 4“ ersetzt.

 12.  Zu Artikel 1  (§  12 Abs. 5 Satz 1 AbfVerbrG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  12  Abs.  5  Satz  1  nach  der  Angabe
 „,  die  von  Artikel  18“  die  Angabe  „,  auch  in  Verbin-
 dung  mit  Artikel  37  Abs.  3,  Artikel  38  Abs.  1,
 Artikel  40  Abs.  3,  Artikel  42  Abs.  1,  Artikel  44  Abs.  1,
 Artikel 45 oder Artikel  46 Abs.  1,“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  in  §  12  Abs.  5  Satz  1  zitierte  Artikel  18  der  Verord-
 nung  (EG)  Nr.  1013/2006  ist  in  Titel  II  dieser  EG-Ver-
 ordnung  aufgeführt,  der  nach  seiner  Überschrift  nur
 grenzüberschreitende  Abfallverbringungen  innerhalb
 der  Gemeinschaft,  also  innerhalb  der  Europäischen
 Union,  betrifft.  Bei  Abfallverbringungen,  die  außer
 Deutschland  auch  Drittstaaten  berühren,  gilt  Artikel  18
 dieser  EG-Verordnung  nur  auf  Grund  von  jeweiligen
 Verweisungen  in  den  im  Änderungsvorschlag  aufge-
 führten  Bestimmungen  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/
 2006,  die  verschiedene  Konstellationen  solcher  Abfall-
 verbringungen betreffen.

 Soweit  Vorschriften  in  diesem  Gesetz  auf  Bestimmun-
 gen  von  Titel  II  (Artikel  3  bis  32)  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  1013/2006  Bezug  nehmen,  gelten  solche  Vorschrif-
 ten  des  Gesetzes  in  entsprechender  Weise  auch  dann,
 wenn  bei  einer  Abfallverbringung  mit  Beteiligung  eines
 Drittstaates  die  in  Bezug  genommene  gemeinschafts-
 rechtliche  Bestimmung  nicht  unmittelbar,  sondern  nur
 mittelbar  auf  Grund  einer  Verweisung  in  einer  im  Än-
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derungsvorschlag  zitierten  gemeinschaftsrechtlichen
 Bestimmung gilt.

 Eine  ausdrückliche  Aufführung  der  auch  auf  Artikel  18
 der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006  verweisenden
 Bestimmungen  dieser  EG-Verordnung  in  §  12  Abs.  5
 Satz  1  ist  jedoch  deshalb  erforderlich,  weil  ein  Verstoß
 gegen  §  12  Abs.  5  Satz  2  i.  V.  m.  Satz  1  nach  §  18
 Abs.  1  Nr.  16  bußgeldbewehrt  ist.  Ordnungswidrig-
 keitsrechtlich  ist  hierbei  eine  Ahndung  nur  dann  mög-
 lich,  wenn  das  zu  ahndende  Verhalten  in  der  jeweiligen
 konkreten  Fallgestaltung  als  Verstoß  bereits  aus  dem
 Wortlaut  einer  bußgeldbewehrten  Verbots-  bzw.  Ge-
 botsnorm  (einschließlich  der  in  ihr  zitierten  Bezugsnor-
 men)  ableitbar  ist.  Eine  analoge  oder  entsprechende
 Anwendung  einer  Ahndungsnorm  und  der  in  ihr  zitier-
 ten  weiteren  Bezugsregelungen  zu  Ungunsten  eines
 Betroffenen  etwa  in  einer  Fallkonstellation,  die  vom
 bloßen  Wortlaut  der  Ahndungsnorm  und  der  in  ihr
 zitierten  Bezugsregelungen  noch  nicht  abgedeckt  ist,  ist
 rechtlich  nicht  möglich  (§  3  OWiG,  Artikel  103  Abs.  2
 GG).  Um  einen  Verstoß  gegen  §  12  Abs.  5  Satz  2
 i.  V.  m.  Satz  1  auch  in  Fällen  einer  Abfallverbringung
 mit  Beteiligung  eines  Drittstaates  ahnden  zu  können,
 müssen  daher  in  §  12  Abs.  5  Satz  1  die  verschiedenen
 Bestimmungen  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006
 aufgeführt  werden,  die  in  diesen  Fällen  die  entspre-
 chende  Geltung  auch  von  Artikel  18  dieser  EG-Verord-
 nung vorsehen.

 13.  Zu Artikel 1  (§  13 Satz 2 AbfVerbrG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  13  Satz  2  nach  der  Angabe  „gemäß
 Artikel  22  oder  24“  die  Angabe  „,  jeweils  auch  in  Ver-
 bindung  mit  Artikel  35  Abs.  1,  Artikel  37  Abs.  2  Unter-
 absatz  2,  Artikel  37  Abs.  3,  Artikel  37  Abs.  5,  Arti-
 kel  38  Abs.  1,  Artikel  40  Abs.  3,  Artikel  42  Abs.  1,
 Artikel  44  Abs.  1,  Artikel  45  oder  Artikel  46  Abs.  1,“
 einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  in  §  13  Satz  2  zitierten  Bestimmungen  der  Artikel  22
 und  24  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006  sind  in
 Titel  II  dieser  EG-Verordnung  aufgeführt,  der  nach
 seiner  Überschrift  nur  grenzüberschreitende  Abfallver-
 bringungen  innerhalb  der  Gemeinschaft,  also  innerhalb
 der  Europäischen  Union,  betrifft.  Bei  Abfallverbrin-
 gungen,  die  außer  Deutschland  auch  Drittstaaten  berüh-
 ren,  gelten  die  Artikel  22  und  24  dieser  EG-Verordnung
 nur  auf  Grund  von  jeweiligen  Verweisungen  in  den  im
 Änderungsvorschlag  aufgeführten  Bestimmungen  der
 Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006,  die  verschiedene
 Konstellationen solcher Abfallverbringungen betreffen.

 Soweit  Vorschriften  in  diesem  Gesetz  auf  Bestimmun-
 gen  von  Titel  II  (Artikel  3  bis  32)  der  Verordnung  (EG)
 Nr.  1013/2006  Bezug  nehmen,  gelten  solche  Vorschrif-
 ten  des  Gesetzes  in  entsprechender  Weise  auch  dann,
 wenn  bei  einer  Abfallverbringung  mit  Beteiligung  eines
 Drittstaates  die  in  Bezug  genommene  gemeinschafts-
 rechtliche  Bestimmung  noch  nicht  unmittelbar,  sondern
 nur  mittelbar  auf  Grund  einer  Verweisung  in  einer  im
 Änderungsvorschlag  zitierten  gemeinschaftsrechtlichen
 Bestimmung gilt.

 Eine  ausdrückliche  Aufführung  der  auch  auf  die  Artikel
 22  und  24  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006  verwei-
 senden  Bestimmungen  dieser  EG-Verordnung  in  §  13
 Satz  2  ist  jedoch  deshalb  erforderlich,  weil  ein  Verstoß
 gegen  §  13  Satz  2  nach  §  18  Abs.  1  Nr.  17  bußgeldbe-
 wehrt  ist.  Ordnungswidrigkeitsrechtlich  ist  hierbei  eine
 Ahndung  nur  dann  möglich,  wenn  das  zu  ahndende
 Verhalten  in  der  jeweiligen  konkreten  Fallgestaltung  als
 Verstoß  bereits  aus  dem  Wortlaut  einer  bußgeldbewehr-
 ten  Verbots-  bzw.  Gebotsnorm  (einschließlich  der  in  ihr
 zitierten  Bezugsnormen)  ableitbar  ist.  Eine  analoge
 oder  entsprechende  Anwendung  einer  Ahndungsnorm
 und  der  in  ihr  zitierten  weiteren  Bezugsregelungen  zu
 Ungunsten  eines  Betroffenen  etwa  in  einer  Fallkonstel-
 lation,  die  vom  bloßen  Wortlaut  der  Ahndungsnorm
 und  der  in  ihr  zitierten  Bezugsregelungen  allein  noch
 nicht  abgedeckt  ist,  ist  rechtlich  nicht  möglich  (§  3
 OWiG,  Artikel  103  Abs.  2  GG).  Um  einen  Verstoß  ge-
 gen  §  13  Satz  2  auch  in  Fällen  einer  Abfallverbringung
 mit  Beteiligung  eines  Drittstaates  ahnden  zu  können,
 müssen  daher  in  §  13  Satz  2  die  verschiedenen  Bestim-
 mungen  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006  aufge-
 führt  werden,  die  in  diesen  Fällen  die  entsprechende
 Geltung  auch  von  den  Artikeln  22  und  24  dieser
 EG-Verordnung vorsehen.

 14.  Zu Artikel 1  (§  13 Satz 2 AbfVerbrG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  13  Satz  2  die  Angabe  „Artikel  38
 Abs.  7,  Artikel  42  Abs.  5  und  Artikel  44  Abs.  5“  durch
 die  Angabe  „auch  in  Verbindung  mit  Artikel  37  Abs.  2
 Unterabsatz  2  und  Artikel  37  Abs.  5,  Artikel  38  Abs.  7,
 Artikel  42  Abs.  5,  auch  in  Verbindung  mit  den  Arti-
 keln  45,  47  und  48  Abs.  1,  sowie  Artikel  44  Abs.  5,
 auch  in  Verbindung  mit  Artikel  48  Abs.  2,“  zu  ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  in  §  13  Satz  2  genannten  Anordnungen  sollen  auch
 in  den  Fällen  des  Artikels  37  Abs.  2  Unterabsatz  2  und
 Artikel  37  Abs.  5  (enthalten  über  Artikel  37  Abs.  1
 Buchstabe  b  einen  Verweis  auf  Artikel  35),  Artikel  45
 (enthält  einen  Verweis  auf  Artikel  42),  Artikel  47  (ent-
 hält  einen  Verweis  auf  Artikel  42),  Artikel  48  Abs.  1
 (enthält  einen  Verweis  auf  Artikel  47,  der  einen  Ver-
 weis  auf  Artikel  42  enthält)  und  Artikel  48  Abs.  2  (ent-
 hält  einen  Verweis  auf  Artikel  44)  getroffen  werden
 können.  Diese  Klarstellung  ist  insbesondere  vor  dem
 Hintergrund  des  Bußgeldtatbestandes  in  §  18  Abs.  1
 Nr.  17 notwendig.

 15.  Zu Artikel 1  (§  14 Abs. 3 Satz 2 AbfVerbrG)

 In  Artikel  1  ist  in  §  14  Abs.  3  Satz  2  die  Angabe  „Arti-
 kel  38  Abs.  7,  Artikel  42  Abs.  5  und  Artikel  44  Abs.  5“
 durch  die  Angabe  „auch  in  Verbindung  mit  Artikel  37
 Abs.  2  Unterabsatz  2  und  Artikel  37  Abs.  5,  Artikel  38
 Abs.  7,  Artikel  42  Abs.  5,  auch  in  Verbindung  mit  den
 Artikeln  45,  47  und  48  Abs.  1,  sowie  Artikel  44  Abs.  5,
 auch  in  Verbindung  mit  Artikel  48  Abs.  2,“  zu  ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  in  §  14  Abs.  3  Satz  2  genannte  Zuständigkeitsrege-
 lung  soll  auch  in  den  Fällen  des  Artikels  37  Abs.  2  Un-
 terabsatz  2  und  Artikel  37  Abs.  5  (enthalten  über  Arti-
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kel  37  Abs.  1  Buchstabe  b  einen  Verweis  auf  Artikel
 35),  Artikel  45  (enthält  einen  Verweis  auf  Artikel  42),
 Artikel  47  (enthält  einen  Verweis  auf  Artikel  42),
 Artikel  48  Abs.  1  (enthält  einen  Verweis  auf  Artikel  47,
 der  einen  Verweis  auf  Artikel  42  enthält)  und  Artikel  48
 Abs.  2 (enthält einen Verweis auf Artikel 44) gelten.

 16.  Zu Artikel 1  (§  14 Abs. 4 AbfVerbrG)

 In Artikel 1 ist §  14 Abs. 4 wie folgt zu fassen:

 „(4)  Für  die  Entscheidung  über  Abfallverbringungen,
 die  durch  das  Bundesgebiet  erfolgen  sollen  oder  erfol-
 gen,  und  die  damit  verbundene  Verwertung  oder  Besei-
 tigung,  die  dem  Verfahren  der  vorherigen  schriftlichen
 Notifizierung  und  Zustimmung  unterliegen,  ist  das  Um-
 weltbundesamt  zuständig.  Das  Umweltbundesamt  ist
 auch  für  weitere  Pflichten  zuständig,  die  für  die  Behör-
 den  gelten,  welche  gemäß  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/
 2006  die  für  die  Durchfuhr  zuständigen  Behörden
 sind.“

 B e g r ü n d u n g

 Beseitigung  eines  redaktionellen  Fehlers  und  Trennung
 des  bisherigen  Regelungstextes  in  zwei  Sätze  zur  Ver-
 besserung der Lesbarkeit.

 17.  Zu Artikel 1  (§  14 Abs. 5 – neu – AbfVerbrG)

 In Artikel 1 ist §  14 folgender Absatz 5 anzufügen:

 „(5)  Die  Zuständigkeiten  des  Bundesamtes  für  Gü-
 terverkehr,  der  Zolldienststellen,  des  Eisenbahnbundes-
 amtes  sowie  anderer  Behörden  zur  Überwachung  des
 Luft-,  See-  und  Wasserstraßenverkehrs  nach  anderen
 Vorschriften bleiben unberührt.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  Ergänzung  dient  der  Klarstellung.  Denn  die  vor-
 handenen  Zuständigkeiten  nach  dem  Güterkraftver-
 kehrsgesetz  (§  11  Abs.  2  Nr.  3  Buchstabe  j  GüKG),
 dem  Zollverwaltungsgesetz  (v.  a.  §  10  ff.  ZollVG),  dem
 Allgemeinen  Eisenbahngesetz  (v.  a.  §  4,  5,  5a  AEG)  so-
 wie  auf  Grund  sonstiger  Sonderregelungen  (§  1  Abs.  2,
 §  6  ff.  des  Gesetzes  über  die  Aufgaben  des  Bundes  auf
 dem  Gebiet  der  Binnenschifffahrt;  §§  1  und  3  ff.  des
 Gesetzes  über  Aufgaben  des  Bundes  auf  dem  Gebiet
 der  Seeschifffahrt  sowie  nach  dem  Luftverkehrsgesetz
 und  seinen  Durchführungsverordnungen)  sollen  durch
 die  Neuregelung  in  §  14  nicht  verändert  werden.  Eine
 solche  Unberührtheitsklausel  ist  auch  trotz  der  Bestim-
 mungen  in  §  11  Abs.  2  und  §  14  Abs.  2  sinnvoll,  weil
 sie  sich  nicht  auf  die  Zuständigkeiten  nach  dem  Abfall-
 verbringungsgesetz,  sondern  nach  anderen  Rechtsvor-
 schriften bezieht.

 18.  Zu Artikel 7a – neu – (§  326 Abs. 2 StGB)

 Nach Artikel 7 ist folgender Artikel 7a einzufügen:

 ,Artikel 7a
 Änderung des Strafgesetzbuches

 In  §  326  Abs.  2  des  Strafgesetzbuches  in  der  Fassung
 der  Bekanntmachung  vom  13.  November  1998  (BGBl.  I
 S.  3322),  das  zuletzt  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom

 13.  April  2007  (BGBl.  I  S.  513)  geändert  worden  ist,
 werden  die  Wörter  „ohne  die  erforderliche  Genehmi-
 gung“  durch  die  Wörter  „ohne  die  erforderlichen  Zu-
 stimmungen“ ersetzt.‘

 B e g r ü n d u n g

 Anpassung  des  Wortlautes  von  §  326  Abs.  2  StGB  an
 die Verordnung (EG) Nr.  1013/2006.

 Die  Verordnung  (EG)  Nr.  1013/2006  sieht  für  die  Zu-
 lässigkeit  der  grenzüberschreitenden  Verbringung  der
 in  §  326  Abs.  2  StGB  angesprochenen  und  nach  dieser
 EG-Verordnung  notifizierungspflichtigen  Abfälle  nicht
 das  Erfordernis  einer  –  einzigen  –  Genehmigung  vor,
 sondern  das  Erfordernis  des  Vorliegens  von  mindestens
 zwei  schriftlichen  Zustimmungen  (soweit  keine  Durch-
 fuhr  durch  einen  Durchfuhrstaat  erfolgt).  Die  für  den
 Versandort  zuständige  Behörde  und  die  für  den  Bestim-
 mungsort  zuständige  Behörde  erteilen  hierbei  ihre  Zu-
 stimmungen unabhängig voneinander.

 Ob  weitere  Änderungen  der  Strafvorschrift  des  §  326
 Abs.  2  StGB  erforderlich  sind,  wird  erst  dann  zu  ent-
 scheiden  sein,  wenn  die  zukünftige  EG-Richtlinie  über
 den  strafrechtlichen  Schutz  der  Umwelt  in  deutsches
 Recht  umzusetzen  ist,  zu  der  die  Kommission  am  9.  Fe-
 bruar 2007 einen Vorschlag vorgelegt hat.

 Gegenäußerung der Bundesregierung

 Zum Beschluss des Bundesrates im Einzelnen:

 Zu Nummer 1  (Artikel  1  §  4  Abs.  1,  2  Satz  1  Nr.  2,  Abs.  3
 Satz  1  und  2,  §  5  Abs.  1  Nr.  2,  §  7  Abs.  2
 Nr.  1,  §  10  Satz  5,  §  12  Abs.  4  Nr.  3  Abf-
 VerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 2  (Artikel 1 §  4 Abs. 1 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 3  (Artikel 1 §  4 Abs. 4 Satz 1 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 4  (Artikel 1 §  4 Abs. 6 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 5  (Artikel 1 §  5 Abs. 1 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 6  (Artikel 1 §  6 Nr. 1 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 7  (Artikel 1 §  8 Abs. 2 Satz 1 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 8  (Artikel 1 §  8 Abs. 3 Satz 3 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.
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Zu Nummer 9  (Artikel 1 §  8 Abs. 5 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 10  (Artikel 1 §  11 Abs. 5 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 11  (Artikel 1 §  11 Abs. 6 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 12  (Artikel 1 §  12 Abs. 5 Satz 1 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 13  (Artikel 1 §  13 Satz 2 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 14  (Artikel 1 §  13 Satz 2 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 15  (Artikel 1 §  14 Abs. 3 Satz 2 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 16  (Artikel 1 §  14 Abs. 4 AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 17  (Artikel 1 §  14 Abs. 5 – neu – AbfVerbrG)

 Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.

 Aus  der  Sicht  des  allgemeinen  Verwaltungsrechts  ist  anzu-
 merken,  dass  grundsätzlich  rein  deklaratorische  Regelungen
 zurückhaltend  zu  gebrauchen  sind.  Sie  setzen  voraus,  dass
 ein echter Klarstellungsbedarf gegeben ist.

 Die  Unberührtheitsklausel  bezüglich  der  Zuständigkeiten
 des  Bundesamtes  für  Güterverkehr,  der  Zolldienststellen,
 des  Eisenbahnbundesamtes  sowie  anderer  Behörden  zur
 Überwachung  des  Luft-,  See-  und  Wasserstraßenverkehrs
 ist  nicht  erforderlich  (siehe  auch  Begründung  zu  Artikel  1
 §  11  Abs.  2,  3.  Absatz).  Denn  es  ist  keine  Regelung  im
 AbfVerbrG  ersichtlich,  bezüglich  der  eine  Unberührtheits-
 klausel  zur  Klarstellung  angezeigt  wäre.  Im  AbfVerbrG  gibt
 es  klare  Regelungen  bezüglich  des  Bundesamtes  für  Güter-
 verkehr  und  der  Zolldienststellen.  Bezüglich  des  Eisen-

 bahnbundesamtes  sowie  anderer  Behörden  zur  Über-
 wachung  des  Luft-,  See-  und  Wasserstraßenverkehrs  gibt  es
 keine  Regelungen  im  AbfVerbrG;  durch  die  Unberührt-
 heitsklausel  würde  jedoch  der  Eindruck  erweckt,  dass  diese
 Behörden  Zuständigkeiten  gemäß  AbfVerbrG  hätten,  was
 zu  Missverständnissen  führen  kann.  Zudem  könnte  die  Un-
 berührtheitsklausel  zu  Missverständnissen  führen,  da  sie
 keine  abschließende  Aufzählung  von  Behörden  enthält,
 deren  Zuständigkeiten  in  einem  Zusammenhang  mit  Ver-
 bringungen  von  Abfällen  stehen.  Ein  unzulässiger  Um-
 kehrschluss  wäre,  dass  die  Zuständigkeiten  von  Behörden,
 die  nicht  aufgeführt  sind,  vom  AbfVerbrG  berührt  wären.

 Zu Nummer 18  (Artikel 7a – neu – §  326 Abs. 2 StGB)

 Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.

 Ein  sachliches  Erfordernis  für  eine  Anpassung  des  deut-
 schen  Rechtstextes  an  sprachliche  Neuerungen  in  der  Ver-
 ordnung  (EG)  Nr.  1013/2006  besteht  nicht.  Nach  der  Kom-
 mentarliteratur  ist  es  unerheblich,  wie  die  Genehmigung  im
 Sinne  des  Strafrechts  im  Einzelnen  bezeichnet  wird
 (Münchner  Kommentar,  §  326  Rn.  71;  Schönke/Schröder,
 StGB,  27.  Aufl.,  §  326  Rn.  12d).  Erfasst  wird  danach  auch
 eine  Verbringung  von  Abfall,  die  ohne  die  erforderliche(n)
 Zustimmung(en) erfolgt.

 Darüber  nimmt  §  326  Abs.  2  StGB  nicht  nur  die  Verord-
 nung  (EG)  Nr.  1013/2006  in  Bezug,  sondern  beispielsweise
 für  radioaktive  Abfälle  (siehe  §  326  Abs.  1  Nr.  3)  auch  die
 Atomrechtliche  Abfallverbringungsverordnung  –  AtAV  –
 (Münchner  Kommentar,  §  326  Rn.  68).  Nach  der  AtAV
 reicht  für  die  Verbringung  nur  eine  einzige  Genehmigung
 aus, die nur eine einzige Behörde erteilt.

 Würde  der  Wortlaut  von  §  326  Abs.  2  StGB  in  dem  vom
 Bundesrat  vorgeschlagenen  Sinne  geändert,  stellte  sich  die
 Frage,  ob  z.  B.  die  Genehmigungen  nach  der  AtAV  von
 §  326  Abs.  2  StGB  (weiterhin)  in  Bezug  genommen  wer-
 den.  Das  wäre  wohl  zu  verneinen,  weil  mit  der  Rechtsände-
 rung  zum  Ausdruck  gebracht  würde,  dass  die  Genehmigung
 oder  Zustimmung  im  Sinne  des  Strafrechts  nicht  als  ein
 strafrechtlicher  Oberbegriff,  sondern  als  eine  Art  technische
 Klassifizierung zu verstehen ist.

 Im  Ergebnis  würde  die  vom  Bundesrat  vorgeschlagene  Än-
 derung  von  §  326  Abs.  2  StGB  zu  nicht  gewollten  Rechts-
 folgen führen.
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